
 

 
 
 8. Dezember 2010 
 

 
 

V E R F Ü G U N G  

 zur Durchführung von Vermittlungsunterstützenden Leistungen:  

„Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung“  

Maßnahmen bei einem Arbeitgeber (MAG) / Maßnahmen bei einem Träger (MAT) 

 (§ 16 SGB II i. V. m. § 46 SGB III) 
 

1.) 

Zur Förderung der Durchführung vermittlungsunterstützender Leistungen ergehen folgende ermessenslen-
kende Weisungen: 

 

Maßnahmen bei einem Arbeitgeber (MAG) - (§ 16 SGB II i.V.m. § 46 SGB III) - Fahrkosten 

 
 
Ausgangslage: 
 
Die SGBII-Arbeitshilfe bez. § 16 SGB II i.V.m. § 46 SGB III (Maßnahmen bei einem Arbeitgeber (MAG) regelt 
unter Punkt 10 die Kosten der Maßnahme. Angemessene Kosten werden in der Arbeitshilfe ergänzend unter 
Punkt 10.2 geregelt. Ein Verweis auf die Regelungen zur Förderung der beruflichen Weiterbildung nach den 
§§ 77 ff SGB III erfolgt lt. Arbeitshilfe im Rechtskreis SGB II nicht. 
 
 
Ausführend tritt folgende Regelung in Kraft: 
 
Unter Beachtung der regionalen Erfordernisse ist eine Orientierung an den  §§81ff. SGBIII sinnvoll und 
zweckmäßig. Dieser ist analog und speziell in Bezug auf zulässige Höchstgrenzen (476€) anzuwenden. 
Ausnahmen sind im Einzelfall im notwendigen Umfang nach Rücksprache mit der jeweiligen TL zugelassen.  
 

Maßnahmen bei einem Träger (MAT) - (§ 16 SGB II i.V.m. § 46 SGB III) - Kinderbetreuungskosten 

 
 
Ausgangslage: 
 
Die SGBII-Arbeitshilfe bez. § 16 SGB II i. V. m. § 46 SGB III (Maßnahmen bei einem Träger (MAT) regelt un-
ter Punkt 10 die Kosten der Maßnahme. Angemessene Kosten werden in der Arbeitshilfe ergänzend unter 
Punkt 10.2 geregelt. 
 
 
Ausführend tritt folgende Regelung in Kraft: 
 
In allen Fällen einer Beantragung von Kinderbetreuungskosten, in denen es keinen Hinweis auf einen atypi-
schen Sonderfall gibt, soll das Ermessen dahingehend ausgeübt werden, dass die Entscheidung in sinnge-
mäßer Anwendung des § 83 SGB III und der dazu ergangenen Weisung erfolgt. 
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2.) 
 
 
Ablaufplan für MAT gem. § 46 SGBIII 
 
 

 
Die Verfügung 15/2006 wird hiermit aufgehoben. 
 
 
Gez. 
 
 
Hornburg 
- Geschäftsführer - 
 
Verteiler: 
 
5, 50 
BL 58 und 59 
TL 581 - 587 

Ablaufplan für 
MAT.docx


